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Information für Gäste und Angehörige 07/2023 

Hinweis   Bitte vormerken! 

Am 19. August (12 bis 18 Uhr) findet unser diesjähriges 
Sommerfest statt. Wir bitten um Kuchenspenden und freuen 
uns auch über freiwillige Helfer. 
 

Programmvorschau Monat Juli 
Im Monat Juli hoffen wir auf viele Sonnentage und schöne 
Stunden in unserem Garten.   

Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG)  
Karl Lauterbachs Jahrhundertwerk „Pflegereform“ wurde im Bundestag und Bundesrat beschlossen. Hier 
einige Fakten der Super-Reform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach:   
 Die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen ab 1.07.2023 um 0,35 Prozentpunkte. Ab dem 2. bis zum 5. Kind 

zahlt man befristet (bis das Kind 25 Jahre alt wird) pro Kind 0,25 Prozentpunkte weniger! 
 Das Pflegegeld (seit 2017 nicht erhöht) und die Sachleistung (durch Pflegedienst erbracht) steigen ab 1.1.24 

um 5 % (Beispiel PG 2: + 36,20 € Sachleistung oder + 15,80 € Pflegegeld) und zum 1.1.25 um weitere 4,5 % 
(Beispiel PG 2: + 34,20 € Sachleistung oder + 14,93 € Pflegegeld.  

 der Zuschuss der Tagespflege (seit 2017 unverändert) wird zum 1.1.25 auch um 4,5% erhöht (Beispiel PG 2: 
anstatt 689,00 € dann 720,00 € (+ 31,00 €)). 

 Ab 1.1.25 werden die Leistungen Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege zusammengefasst und ebenfalls 
um 4,5% erhöht, sodass dann ein Betrag von 3.539,00 € pro Jahr zur Verfügung steht. 

Fazit: Da die Kosten in den vergangenen Jahren teilweise um mehr als 10% pro Jahr für Pflegeleistungen 
gestiegen sind und bis zum 1.1.24 bzw. 1.1.25 weiter steigen werden, bedeuten die finanziellen Verbesserungen 
der Reform für die Pflegebedürftigen und Angehörigen keine Verbesserung. Vielmehr können sich die Menschen 
immer weniger Pflegeleistung leisten oder müssen immer mehr aus der eigenen Tasche zu zahlen. Warum die 
minimale Leistungsanpassung eine „Reform“ ist, bleibt das Geheimnis der Bundesregierung. Es wurde nichts 
neu geordnet, nichts umgestaltet und vor allem nichts verbessert!! 
Medikamentenmanagement 
Damit Tagespflegeeinrichtungen rechtssicher und korrekt handeln können sind die Gäste verpflichtet, 
spätestens mit der Aufnahme den ärztlichen Medikamentenplan und/oder die ärztliche(n) 
Verordnung(en) an die Tagespflege zu übergeben. Darüber hinaus muss der Gast für die Vollständigkeit, 
ggf. zutreffende Ergänzung und jederzeitige Aktualität von Medikamentenplan und Verordnungen 
sorgen. Bitte reichen Sie das unterschriebene Informationsblatt zeitnah an uns zurück. 
Der „Mobile Gesundheitskiosk“ des Kreises Unna (gesundheitskiosk@kreis-unna.de) 
Die Gesundheitslotsen des Mobilen Gesundheitskiosk bieten kostenlos unbürokratische und 
niedrigschwellige Beratung und Unterstützung der Bevölkerung zu allen Fragen rund um das Thema 
Gesundheit an. Für Schwerte ist der Ansprechpartner Herr Mambou, Tel. 02303-273553.  
 

Hinweis: Ab sofort findet man die monatliche Gästeinformation, die Qualitätsberichte und aktuelle 
News und eine Fotogalerie auch auf unserer Homepage (www.tagespflege-schwerte.de). 
 

 
Ihr Tagespflege Team 


